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Beschwerde wegen Verstoßes gegen die FFH-Richtlinie 92/43/EWG

Gefährdung des letzten Feldhamstervorkommens in Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Kommissarin Wallström,

sehr geehrter Herr Hanley,

sehr geehrte Damen und Herren,

der Regionalverband Unterer Neckar des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) reicht hiermit Beschwerde ein gegen Deutschland, vertreten durch die Landesregierung von Baden-Württemberg, wegen Verstoßes gegen die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) .

Die Beschwerde richtet sich insbesondere gegen den Verstoß gegen die Bestimmungen der FFH-RL zum Artenschutz (Artikel 12) . Mehr als 10 Jahre nach Verabschiedung der Richtlinie hat die Landesregierung von Baden-Württemberg noch keine Untersuchungs- oder Erhaltungsmaßnahmen zum Schutz des einzigen in Baden-Württemberg noch nachgewiesenen Vorkommens des Feldhamsters (Cricetus Cricetus) getroffen, obwohl dieser zu den nach Anhang IV Buchstabe a) geschützten Tierarten des Artikels 12 der Richtlinie zählt.

Wir bitten die Kommission – gegebenenfalls durch eine Klage gegen Deutschland – darauf hinzuwirken, dass Deutschland und insbesondere auch Baden-Württemberg seiner Pflicht nachkommt, den Feldhamster in einen günstigen Erhaltungszustand zu versetzen. 

Begründung: 

Im Rhein-Neckar-Raum, vor allem aber auf der Gemarkung Mannheim, besteht das einzige in Baden-Württemberg sicher bekannte Vorkommen des Feldhamsters  ( Cricetus Cricetus ). Von ehemals vier Verbreitungsgebieten im Land ist nur noch dieses eine vom Feldhamster besiedelt. Diese Art steht auf der Roten Liste der Tierarten des Landes Baden-Württemberg in der Kategorie "Vom Aussterben bedroht". Bundesweit gilt der Feldhamster als stark gefährdet. Auf europäischer Ebene steht er im Anhang IV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) als streng zu schützende Art. Als streng geschützte Art wird er auch in der Berner Konvention (Anhang II) genannt. 

Aktuelle Planungen der Stadt Mannheim sehen nun in Flächen mit Hamstervorkommen die Errichtung eines Sportparks und die beträchtliche Erweiterung des vorhandenen Messegeländes vor. (Bebauungsplan Nr. 62/10 "Sportpark /Arena" im Mannheimer Bösfeld und Bebauungsplan Nr. 61.5.1 "Messepark im Mühlfeld"). Für ein weiteres vom Hamster besiedeltes Areal wird ein Bebauungsplan für die Ansiedlung eines Einkaufszentrums (IKEA) aufgestellt. In der Nähe zu diesem Standort hat ein Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet  Groß-Gerauer Straße) bereits Rechtskraft erlangt, in dem noch Hamsterbaue kartiert wurden.

Die Verwirklichung dieser Projekte würde dem Schutz des Feldhamsters entgegenwirken.

Die Stadt Mannheim hat den Konflikt zwischen diesen Vorhaben und dem Schutz des Lebensraumes für den Feldhamster erkannt und bemüht sich, mit ihrem „Artenhilfsprogramm Feldhamster“ neue Lebensräume für den Feldhamster zu schaffen, um seine Population zu stabilisieren. Im Auftrag der Stadt Mannheim erstellte der Gutachter Dr. Weinhold (Zoologisches Institut der Uni Heidelberg) hierfür ein Konzept. Dieses sieht neben der Verbesserung des Lebensraumes für den Feldhamster im Umfeld der geplanten Projekte auch die Umsiedlung von Feldhamstern aus den betroffenen Arealen in neu zu schaffende Lebensräume vor.

Hierbei handelt es sich auch nach Angaben des Gutachters und der Stadtverwaltung um ein Vorhaben,  über dessen Durchführbarkeit und Erfolgsaussichten es noch keinerlei Erkenntnisse gibt. Von Seiten der Landwirtschaft wird die Eignung der dafür vorgesehenen Flächen aus verschiedenen Gründen in Zweifel gezogen. Es stellt sich die Frage, warum die Feldhamster diese Flächen bisher nicht angenommen haben und ob sie dies in Zukunft tun werden.

Landwirte, die vom Flächenverlust für die geplanten Bauvorhaben und von den geplanten Vorgaben für die Bewirtschaftung zu Gunsten des Feldhamsters betroffen sind, haben ebenfalls ein Gutachten erstellt. Dieses weist schon jetzt darauf hin, dass die Böden im vorgesehenen "Aussiedlungsgebiet" eine andere Beschaffenheit haben, als die von den Feldhamstern überwiegend bis ausschließlich genutzten. Dieses Gutachten wurde mit fachlicher Unterstützung anderer Feldhamster-Spezialisten erarbeitet  und enthält ebenfalls Vorschläge für die Stützung des Hamsterbestandes.

Für das als Ersatzlebensraum vorgesehene Areal "Straßenheimer Hof" sind jetzt die Vorarbeiten zur Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet angelaufen. Unterlagen hierüber stehen uns noch nicht zur Verfügung. Die Mehrheit des Mannheimer Gemeinderates steht der Unterschutzstellung dieses Geländes bisher ablehnend gegenüber. Die Planungen für eine ICE-Neubaustrecke von Frankfurt aus entlang der BAB A 6 durch den Rhein-Neckar-Raum sieht auch Dr. Weinhold als eine massive Beeinträchtigung dieses Bereiches an. 

Ungeachtet dessen haben Erdarbeiten zur Untersuchung der Baugründe auf Altlasten und Bodendenkmale im Bereich für das Vorhaben ARENA, der an ein Feldhamsterareal angrenzt, bereits begonnen.

Erneute Kartierungen der Hamsterbaue im Frühjahr 2002 haben ergeben, dass im Geltungsbereich des BP-Entwurfes für dieses Vorhaben, der inzwischen erheblich verringert wurde, nur noch zwei Baue gefunden wurden. Insgesamt wurden wesentlich weniger Baue gefunden als im Jahr 2001, nur noch etwa die Hälfte.

Die Stadt Mannheim sieht durch ihre geplanten Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz für den Lebensraum des Feldhamsters die „Befreiungslage“ für dieses Vorhaben als gegeben. Sie beabsichtigt, unmittelbar nach dem am 25.6.2002 anstehenden Gemeinderatsbeschluss über die erneute Offenlegung des BP-Entwurfes „Bösfeld“ die Genehmigung für das Ausheben der Baugrube für das Projekt ARENA zu erteilen.  Sie hält eine Befreiung durch die höhere Naturschutzbehörde erst dann für erforderlich, wenn der erste Hamsterbau angegriffen werden soll. Das Ministerium Ländlicher Raum als oberste Naturschutzbehörde in Baden-Württemberg und das Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständige höhere Naturschutzbehörde teilen diese Auffassung der Stadt Mannheim.

Verschärft wird die Bedrohung der Lebensräume des Feldhamsters noch dadurch, dass weitere Planungen der Stadt Mannheim ebenfalls  Flächen betreffen, die von Feldhamstern besiedelt sind. Auch Planungen anderer Träger und auf anderen Gemarkungen bedrohen den noch verbliebenen Lebensraum der Feldhamster. Dabei sieht der Gutachter Dr. Weinhold den gesamten Feldhamster-Bestand heute schon als durch die vielen Landschaftszerschneidungen fragmentiert an. Daher sieht er auch die Ausbreitungsmöglichkeiten als eingeschränkt an.

Der Lebensraum des Feldhamsters wird durch folgende Planungen der Stadt Mannheim bedroht:

Rechtskräftiger BP Groß-Gerauer Straße

BP-Entwurf Bösfeld /ARENA

BP-Entwurf Messe-Erweiterung

Sonderfläche Sportpark

Sonderfläche Military/Reitsportzentrum

Stadtbahn Bösfeld/Maimarkt

Sonderfläche IKEA

Ausbau Knoten A 6 / B 44

Geplantes Wohngebiet Hochstätt 

Geplantes Wohngebiet Seckenheim

Geplantes Wohngebiet Feudenheim

Geplantes Wohngebiet Wallstadt

Geplantes Wohngebiet Friedrichsfeld 

Geplantes Gewerbegebiet Friedrichsfeld

Planungen anderer Planungsträger, die den Lebensraum des Feldhamsters bedrohen:

Rechtskräftiger PFB zum Ausbau der A 6 Mannheim-Viernheim

Geplanter Ausbau der A 5 Bensheim-Walldorf

Geplanter Ausbau der A 656 MA-HD

Geplanter Neubau der B 38 in MA

Geplante ICE-Neubaustrecke F- MA

PFV L 597 Neckarbrücke Ladenburg

PFV L 536 Tunnel Schriesheim

Geplante südliche OU Heddesheim

Geplante Neckarquerung in HD-Wieblingen

Geplante Erdgasleitung SÜDAL

Geplantes Wohngebiet in Ladenburg 

Geplantes Wohngebiet in Schriesheim

Geplantes Wohngebiet in HD-Wieblingen

Geplantes Industriegebiet in HD-Wieblingen

Die Stadt Mannheim hat mit dem Gutachten von Dr. Weinhold wenigstens versucht, die Grundlagen für die Bewältigung der Konflikte ihrer Vorhaben mit dem Schutz des Feldhamsters zu schaffen. Die Flächen nördlich der Linie Mannheim- Ladenburg- Schriesheim sowie südlich von Mannheim, auf denen früher Feldhamster gesiedelt haben, wurden dagegen noch gar nicht auf aktuelle Bestände hin untersucht. Viele Planungsträger wissen noch gar nicht, dass ihre Vorhaben mit dem Schutz des Feldhamster jetzt schon im Konflikt stehen oder noch mit ihm in Konflikt geraten könnten. So liegt z.B. die geplante Kreisverbindungsstraße von Weinheim zur hessischen Landesgrenze, für die im April 2002 der Planfeststellungsbeschluss erging, in einem Bereich, der noch gar nicht auf das Vorkommen des Feldhamsters hin untersucht wurde.

Darüber hinaus wird zur Zeit der Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim fortgeschrieben, der die Gemarkungen dieser beiden Städte und weiterer 16 umliegenden Gemeinden erfasst. Dort werden weitere Flächen für Vorhaben ausgewiesen werden, die ebenfalls mit dem Schutz des Feldhamsters in Konflikt geraten können.

Wir halten die Bestandserfassung der Feldhamster für den gesamten Rhein-Neckar-Raum für dringend geboten. Dr. Weinhold hat bisher nur auf 3 Kartenblättern der TK 25 in der Region das aktuelle Vorkommen des Feldhamsters in geringer Dichte nachweisen können. Nur die Hälfte der untersuchten Flächen in diesem Bereich ist noch vom Feldhamster besiedelt. Historisch ist das Vorkommen des Feldhamsters aber im Bereich von 10 Kartenblättern der TK 25 im Rhein-Neckar-Raum nachgewiesen. In diesem Bereich sind weitere aktuelle  Populationen sowie Lebensräume, die für eine Wiederausbreitung der Feldhamster geeignet sind, zu vermuten. Besonders wichtig ist die Untersuchung, ob noch Verbindungen zu den wesentlich größeren aktuellen Populationen im angrenzenden Bundesland Hessen bestehen. Solche Verbindungen könnten erheblich zur Sicherung und Wiederausbreitung des letzten baden-württembergischen Bestandes beitragen.

Dringend notwendig ist daher auch die Erfassung und Bewertung der Bedrohungen für den Feldhamster in ihrer Gesamtheit, bevor über die Zulässigkeit von Einzelvorhaben entschieden werden kann, die seinen Lebensraum weiter bedrohen. Für den Fall der Zulassung sind auch die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen vor diesem Hintergrund zu prüfen und festzusetzen.

Durch die von der Stadt Mannheim beantragten und von der Verbandsversammlung beschlossenen Änderungen des Regionalplanes Unterer Neckar wurde ein vorher vorhandener Flächenschutz für die beiden Hamsterareale „Sport- und Messepark Mühlfeld/Bösfeld“ und „IKEA“ aufgegeben. Beide Flächen waren bis dahin als Regionale Grünzüge ausgewiesen. Zu den Zielen eines Regionalen Grünzuges gehört auch, „Lebensräume für in ihrem Bestand bedrohte Tier- und Pflanzenarten ..... zu erhalten bzw. zu verbessern.“ In einem Vertrag zwischen dem Regionalverband Unterer Neckar und der Stadt Mannheim wurden Ausgleichsmaßnahmen für den Lebensraumverlust im Bereich „Mühlfeld/Bösfeld“ vereinbart, die auch dem Schutz des Feldhamsters dienen sollen. Für weitere geplante Eingriffe wurden auf dieser Ebene bisher keine Ausgleichsmaßnahmen vereinbart. 

Im Planfeststellungsverfahren für den Neubau einer Neckarbrücke im Zuge des Neubaus der L 597 Friedrichsfeld – Ladenburg wurde eine „Vorprüfung zur FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 19 c BNatSchG“ durchgeführt, weil die Trasse das NATURA-2000-Gebiet Nr. 65 17 301 „Unterer Neckar“ der Meldeliste von Baden-Württemberg durchschneidet. Darin werden auch die „nachgewiesenen Anhangsarten“ aufgelistet. 

Die Auflistung endet mit folgendem Absatz: „Für das FFH-Gebiet „Unterer Neckar“ bzw. den „Altneckar bei Ladenburg“ werden demnach sechs Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie und sieben Arten des Anhangs I der EG-Vogelschutzrichtlinie genannt. Hinzu kommen mit Abendsegler, Kreuz- und Wechselkröte drei Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, die für die weitere Beurteilung jedoch eine untergeordnete Bedeutung besitzen und im folgenden nicht weiter berücksichtigt werden.“ In der daran anschließenden „Beurteilung der vorliegenden Daten“ wird dann der Nachweis der übrigen zuvor aufgelisteten Anhangsarten in Zweifel gezogen. Aus dem Ergebnis dieser „Vorprüfung“ zieht der Gutachter den Schluss, dass „keine formale FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendig“ ist. Was ist eine solche „Vorprüfung“ wert?

Außerhalb dieses NATURA-2000-Gebietes wurde gar nicht erst nach Anhang- IV-Arten gesucht und somit der Konflikt des Vorhabens mit dem Schutz des Lebensraumes für den Feldhamster nicht erkannt und demzufolge auch nicht beurteilt. Von Dr. Weinhold hingegen wurde er im Bereich der Neckarschleife nachgewiesen, die von der Trasse durchschnitten wird. Erst durch einen Hinweis der höheren Naturschutzbehörde wurde der Feldhamster in dieses Verfahren eingebracht. Die Gutachter in diesem Verfahren wollen aber keinen Konflikt dieses Vorhabens mit dem Feldhamster sehen, da in der Trasse keine Hamsterbaue gefunden wurden.

Für die nachhaltige Sicherung eines „günstigen Erhaltungszustandes“ für den Feldhamster muss das Land Baden-Württemberg auch ohne weitere Eingriffe in den aktuellen, historischen und potentiellen Lebensraum Untersuchungen durchführen und Maßnahmen ergreifen. Bisher hat jedoch nur die Stadt Mannheim als Planungsträger für Vorhaben, die weitere Eingriffe in den Lebensraum des Feldhamsters bedeuten würden, ein Artenhilfsprogramm aufgestellt. Die bisher vorliegenden Pläne zur Erhaltung des Hamsterbestandes lassen u.E. schon bei den ersten Vorhaben keine gesicherte Erhaltung der Hamsterpopulation erwarten. Die Summe aller vorstehend genannter und weiterer bisher noch nicht bekannten Vorhaben wird kaum noch Lebensraum für sie übrig lassen.

Zusammengefasst hegen wir bereits hinsichtlich der ersten Projekte in Mannheim die Befürchtung, dass

· die für die Wiederansiedlung des Feldhamsters vorgesehenen Gebiete nicht geeignet sind, weil sich dort angebliche frühere Bestände nicht halten konnten,

· die Bodenverhältnisse nach Aussagen der Landwirte andere sind,

· die Kenntnisse für diese Maßnahme unzureichend sind, da es keinerlei Erfahrungen und Belege über erfolgreich durchgeführte Umsiedlungen  gibt. Der Gutachter Dr. Weinhold weist selbst  in seinem Gutachten auf die notwendige intensive mehrjährige wissenschaftliche Begleitung des Verfahrens hin.

· die Umsiedlung fehlschlägt,

· die im Rahmen des Umsiedlungsversuches vorgesehene Hamsterzucht im Heidelberger Zoo misslingt,

· nach einem Misserfolg wegen des bis 2004 bebauten Areals keine Möglichkeiten mehr für eine Stabilisierung des Bestandes am bisherigen Standort bestehen.

· die Maßnahmen auch weit über die von den Projekten unmittelbar betroffenen Flächen hinaus negative Auswirkungen auf die im Umfeld noch vorhandenen Hamsterpopulationen haben werden, 

· durch das zu erwartende hohe Verkehrsaufkommen eine weitere Belastung für die Population entsteht.

· die Summe aller Vorhaben den Lebensraum so weit einschränkt, dass die Population nicht in einem „günstigen Erhaltungszustand“ verweilen kann.

Es ist anzuerkennen, dass die Naturschutzverbände von der Mannheimer Stadtverwaltung in speziellen Gesprächen über die Planungen und Vorhaben unterrichtet wurden. Die Zweifel an der erfolgreichen Erhaltung der Hamsterpopulation konnten aber nicht ausgeräumt werden. 

Durch die engen zeitlichen Vorgaben besteht zudem ein weiteres Problem, da mit den Bauarbeiten für die ARENA bereits Mitte des Jahres 2002 begonnen werden soll. Die notwendige Vorbereitungs- und Forschungszeit für Erhaltungsmaßnahmen ist damit u.E. viel zu kurz.

Im Hinblick auf die zahlreichen schon laufenden Planungen für Projekte, die ebenfalls den Lebensraum des Feldhamsters weiter einschränken würden halten wir die Prüfung jedes Einzelvorhabens als Teil der Summe aller Vorhaben für erforderlich. Bisher werden jedoch nur einzelne Vorhaben geprüft. Ein Gesamtkonzept des Landes für die Sicherung des „günstigen Erhaltungszustandes“ wurde dagegen noch nicht erstellt.

Mit freundlichen Grüßen

Richard Landenberger

Email: Richard.Landenberger@bund.net
Telephon privat ab 17 Uhr : 06203 / 41649 

